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Gründe: 

1.) Der Antragsteller hat einen Anordnungsanspruch LS. des § 123 Abs. 1 VwGO in 

dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang glaubhaft gemacht. Der Antragsteller 

besitzt nach summarischer Prüfung einen Anspruch gegen die Antragsgegnerin 

auf Unterlassung der zu 1. bis 3. bezeichneten Äußerungen im Schriftsatz vom 

16.02.2009. 

2.) Die Wirkung dieses Beschlusses ist gemäß § 123 Abs. 3 VwGO i.V. mit § 926 

ZPO dahin zu begrenzen, dass die strittigen Rechtsfragen in einer zu erhebenden 

Klage endgültig zu klären sind. 

3.) Die Androhung eines Ordnungsgeldes bleibt einem Hauptsacheverfahren vorbe­

halten. 

4.) Dem Antragsteller steht - vorläufig - eine gem. § 40 Abs. 1 VwGO von der Ver­

waltungsgerichtsbarkeit zu beurteilende Abwehr in Form eines Unterlassungsan­

spruchs gegen die Antragsgegnerin als Träger öffentlicher Verwaltung zu, die des­

sen Organ - der Hochschulsenat - getätigt hat, zu. Die Antragsgegnerin hat mit 

der Veröffentlichung der Erklärung ihres Organs im Internet rechtswidrig in das 

grundrechtlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht des Antragstellers (Art. 

2 Abs. 1 GG) hoheitlich eingegriffen. 

a) Der berufliche Werdegang des Professors der Hochschule für Musik und Theater 

in Hamburg, um den der Streit zwischen den Beteiligten geht, ist vom Antragsteller 

sachlich zutreffend dargestellt worden. Die Darstellung der Antragsgegnerin, der 

Antragsteller "verunglimpfe" den Professor Decker-Voigt, ist geeignet, den An­

tragsteller herabzusetzen. 

b) Die Äußerungen der Antragsgegnerin, die Äußerungen des Antragstellers seien 

"von außerordentlicher und perfider Gehässigkeit", ist als Schmähkritik unsachlich 

und von der Antragsgegnerin als Hoheitsträger nicht von dem Grundrecht der 

Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt. 
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c) Die Äußerung der Antragsgegnerin, die Vorwürfe des Antragstellers seien als halt­

los zurückgewiesen worden, ist als Tatsachenbehauptung unwahr, da der Sach­

verhalt des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 06.02.2009 (Az 324 0211/08) 

zwischen dem Antragsteller und Prof. Decker-Voigt unstreitig ist. 

5.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 VwGO. Der Antragsteller konnte 

mit den Anträgen auf Androhung eines Ordnungsgeldes und einer zeitlich unbe­

fristeten Geltendmachung seines Unterlassungsanspruches nicht durchdringen. 

Daher entspricht eine Kostenteilung dem anteiligen Prozesserfolg. 
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